
 

 

Neuerungen ab 2018 – Informationen für Eltern 

 

In diesem Merkblatt finden Sie: 

 Kindergeld/Kinderfreibetrag 
 Kinderbetreuungskosten 
 Beträge Kranken- und Pflegeversicherung für Kinder 
 Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
 Rückwirkende Zahlung von Kindergeld 

 

Kindergeld/Kinderfreibetrag 
 

Der Kindergeldanspruch entsteht im Geburtsmonat (z. B. bei Geburt am 31.10. erhalten die 
Erziehungsberechtigten für den vollen Monat Oktober das Kindergeld) und besteht uneingeschränkt 
bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (18. Geburtstag) des Kindes. Antragsberechtigt sind die 
Eltern oder andere Erziehungsberechtigte. Nicht antragsberechtigt ist das Kind selbst. Das Kindergeld 
wird monatlich gezahlt. 

Bis zum 31.12.2017 kann das Kindergeld noch innerhalb der allgemeinen Verjährung, der 
Festsetzungsfrist von vier Jahren, rückwirkend beantragt werden. Das bedeutet, dass bis zum 
31.12.2017 das Kindergeld bis inkl. Januar 2013 rückwirkend beantragt werden kann. Ab Januar 2018 
gelten kürzere Antragsfristen für rückwirkende Kindergeldanträge von jetzt nur noch sechs Monaten. 

Das Bundeskabinett hat am 12.10.2016 eine Formulierungshilfe für den Bundestag beschlossen, 
wonach in den Jahren 2017 und 2018 der Kinderfreibetrag und das Kindergeld in zwei Schritten 
angehoben werden sollen. 

Das Kindergeld beträgt im Jahr 2017 für die ersten beiden Kinder jeweils EUR 192,00, für das dritte 
Kind EUR 198,00 und für das vierte und jedes weitere Kind EUR 223,00.  

Im Jahr 2018 kommt es zu einer weiteren Anhebung um EUR 2,00. Für das 1. und 2. Kind steigt das 
Kindergeld auf EUR 194,00; für das 3. Kind auf EUR 200,00; für das 4. und jedes weitere Kind EUR 
225,00. 

Der Kinderfreibetrag beträgt in 2017 EUR 4.716,00, im Jahr 2018 beträgt er EUR 4.780,00. 

Für Kinder, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, besteht – unabhängig von der Höhe 
deren eigener Einkünfte und Bezüge – die Kindeseigenschaft und somit grundsätzlich ein Anspruch 
der Eltern auf Kindergeld. 

Rechtslage für volljährige Kinder 

Volljährige Kinder werden nur bei Vorliegen der nachstehend aufgeführten sonstigen  
Voraussetzungen berücksichtigt, wobei die eigenen Einkünfte und Bezüge  
unbeachtlich sind.  

 

 



 

Die sonstigen Voraussetzungen sind: 

Alter  

 

18 – 21 

 

18 – 25 

 

 

 

ohne 
Altersbeschränkung 

 ohne Beschäftigung und arbeitslos gemeldet 
 
 

 Berufsausbildung 
 Übergangszeit von max. 4 Monaten zwischen zwei 

Ausbildungsabschnitten 
 Übergangszeit zwischen Ausbildung und Wehr- /Zivildienst 
 eine Berufsausbildung mangels eines Ausbildungsplatzes nicht 

beginnen oder fortsetzen können 
 freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr 

 
 

 Behinderung vor 25 eingetreten 

 

Allerdings ist bei Kindern, die eine erste Berufsausbildung bzw. ein Erststudium bereits absolviert 
haben, das Folgende zu beachten.  

Zur Erlangung der steuerlichen Kindeseigenschaft, respektive der Kindervergünstigungen, ist es 
Voraussetzung, dass das Kind keiner Erwerbstätigkeit nachgeht. 

Eine „schädliche Erwerbstätigkeit“ liegt allerdings bei folgenden Fällen nicht vor: 

 Tätigkeiten bis zu 20 Stunden wöchentlich 
 Ausbildungsdienstverhältnisse 
 geringfügige Beschäftigungen (EUR 450,00) 

 
Der Besuch einer allgemeinbildenden Schule gilt nicht als Erstausbildung. 

Wie bisher verlängert sich der Anspruch auf Kindergeld/Kinderfreibetrag, wenn das Kind Dienst als 
Entwicklungshelfer oder als Zeitsoldat von bis zu drei Jahren leistet. Der Anspruch wird dann um die 
Dauer des jeweiligen Dienstes verlängert. 

Problematik – was zählt als Erstausbildung? 

Laut BFH zählt ein duales Studium insgesamt als einheitliche Erstausbildung. Im September 2015 
wurde entschieden, dass auch ein Masterstudium noch Bestandteil einer einheitlichen erstmaligen 
Berufsausbildung sein kann. Dies ist dann gegeben, wenn das Masterstudium zeitlich und inhaltlich 
auf den vorangegangenen Bachelorstudiengang abgestimmt ist und das angestrebte Berufsziel erst 
darüber erreicht werden kann. 

Günstigerprüfung: 

Kindergeld und Kinderfreibetrag werden nicht gleichzeitig nebeneinander gewährt. Es erfolgt eine 
Günstigerprüfung zwischen dem Kindergeld auf der einen Seite und dem Kinderfreibetrag auf der 
anderen Seite. Die steuerlichen Freibeträge belaufen sich im Kalenderjahr 2017 bei 
zusammenveranlagten Eheleuten auf EUR 7.356,00 pro Kind. 



 

Der Steuerberater (vorher) bzw. das Finanzamt (später bei der Veranlagung) führen eine 
Vergleichsberechnung durch. Einerseits wird die Steuerschuld berechnet, ohne die Kinderfreibeträge 
zu berücksichtigen. In der zweiten Berechnung wird ausgerechnet, wie groß die Steuerschuld unter 
Berücksichtigung der Kinderfreibeträge wäre. Danach wird das Ergebnis mit dem gezahlten 
Kindergeld verglichen. 

Diese Berechnung wird für jedes einzelne Kind durchgeführt. War das gezahlte Kindergeld höher als 
die Anrechnung der Kinderfreibeträge, verbleibt es beim Kindergeld. Eine Rückzahlung des 
Kindergeldes findet nicht statt.  

Ist dagegen der infolge der Berücksichtigung des Kinderfreibetrages mögliche Steuervorteil höher als 
das bereits ausgezahlte Kindergeld, wird bei dem Steuerpflichtigen der Kinderfreibetrag gewährt. 
Allerdings wird dann im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung das bereits gezahlte Kindergeld 
angerechnet, d.h., der Einkommensteuerschuld hinzugerechnet.  

Kann ein Kind aufgrund einer Behinderung keiner eigenen Erwerbstätigkeit nachgehen, besteht ein 
Anspruch auf Kindergeld auch über das 25. Lebensjahr hinaus. 

 
 

Kinderbetreuungskosten 
 

Der Anspruch auf Abzug der Betreuungsaufwendungen kann ab dem Jahr 2012 unabhängig von 
Erwerbstätigkeit, Krankheit oder Behinderung der Eltern als Sonderausgabe geltend gemacht werden. 
Dadurch wird der Kreis der Anspruchsberechtigten erheblich vergrößert. 

Begünstigt sind 2/3 der Betreuungsaufwendungen bis höchstens EUR 4.000,00 pro Kind. 
Dies gilt für alle Kinder bis 14 Jahre oder für Kinder, die wegen einer vor Vollendung des 25. 
Lebensjahres eingetretenen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außerstande sind, 
sich selbst zu unterhalten. 

Voraussetzung für den Abzug der Aufwendungen ist, dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen 
eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 

Begünstigt sind unter anderem folgende Dienstleistungen: 

 Kindergarten, Kindertagesstätten, Kinderhort, Kinderkrippen 
 Babysitter, Tagesmutter, Erzieher(in) 
 Hausaufgabenbetreuung, insbesondere nachmittägliche Schulbetreuung 
 Haushaltshilfe, soweit ein Kind betreut wird 

 

Nicht begünstigt sind unter anderen folgenden Dienstleistungen: 

 Aufwendungen für Unterricht (z. B. Schulgeld, Nachhilfe oder Fremdsprachenunterricht) 
 Aufwendungen für die Vermittlung besonderer Fähigkeiten (z. B. Musikunterricht, 

Computerkurse) 
 Aufwendungen für sportliche und andere Freizeitbetätigungen (z. B. Mitgliedschaft in 

Sportvereinen oder anderen Vereinen, Tennis- oder Reitunterricht) 
 Verpflegungsaufwendungen (ggf. Herausrechnung des Anteils) 

 

 



 

Bei folgenden Dienstleistungen sollte wie nachstehend differenziert werden: 

 Au-Pair-Mädchen und Haushaltshilfen üben regelmäßig, neben der Kinderbetreuung, auch 
noch andere Tätigkeiten aus. Hier muss eine Aufteilung erfolgen. Im Fall des Au-Pair-
Mädchens lässt die Finanzverwaltung bei fehlenden Schätzungsgrundlagen 50 % der 
Aufwendungen zum Abzug zu. 

 

Betreuung durch Angehörige 

Vater, Mutter oder die Lebensgefährtin werden als betreuende Person nicht anerkannt, wenn das Kind 
in deren Haushalt lebt. Denn diese Betreuung wird üblicherweise auf familienrechtlicher Grundlage 
unentgeltlich erbracht. 

Zahlen die Eltern an die Großeltern eine Vergütung für die Betreuung der Kinder, ist eine 
Berücksichtigung als Sonderausgabe bei den Eltern möglich, wenn die Großeltern nicht in demselben 
Haushalt leben. Voraussetzung ist allerdings, dass die Vergütungen und die Vereinbarungen wie unter 
fremden Dritten üblich geregelt werden. Hier ist allerdings zu beachten, dass die Empfänger der 
Vergütung (z. B. Großeltern) diese in voller Höhe in ihrer Einkommensteuererklärung zu versteuern 
haben, während die Zahler (hier die Eltern) nur 2/3 der Vergütung steuerlich angerechnet bekommen. 
Daher wird sich diese Variante selten rechnen. 

Zahlen die Eltern an die Großeltern allerdings für die Betreuungsleistung Fahrtkosten von der einen 
zur anderen Wohnung, sind diese als Kinderbetreuungskosten mit EUR 0,30 pro gefahrenem 
Kilometer mit 2/3 abzugsfähig. Da es sich hierbei um einen reinen Aufwendungsersatz handelt, bleibt 
dies in der Steuererklärung der Großeltern ohne steuerliche Auswirkung. Dies gilt auch, wenn die 
Betreuungsleistung unentgeltlich erbracht wird.  

 

Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung eines Kindes sind 
Sonderausgaben bei den Eltern 

Bei den Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung eines Kindes sind folgende Besonderheiten 
zu berücksichtigen: 

Die von den Eltern getragenen eigenen Kranken- und Pflegeversicherungen eines steuerlich zu 
berücksichtigenden Kindes, sind im Rahmen der Unterhaltspflicht wie eigene Beiträge der Eltern zu 
erfassen. Das bedeutet, dass die Eltern die Kranken- und Pflegeversicherung ihrer Kinder in ihrer 
eigenen Steuererklärung im Rahmen der Basisabsicherung als Sonderausgaben ansetzen dürfen.  

Die Eltern müssen die Beiträge nicht selbst getragen haben. Es spielt keine Rolle, ob die Beiträge 
tatsächlich vom Unterhaltspflichtigen gezahlt oder erstattet werden. Es reicht aus, wenn sie ihrer 
Unterhaltsverpflichtung nachkommen, z. B. durch Sachleistungen wie Unterhalt oder Verpflegung. 

Folgende Fälle sind denkbar: 

Die Kinder befinden sich in der Berufsausbildung (Abzug der Beiträge vom Arbeitslohn) oder sind in 
einer studentischen Versicherung versichert und werden von den Eltern unterstützt. 
Im Regelfall ist der Sonderausgabenabzug bei den Eltern steuerlich günstiger, da sich beim Kind 
aufgrund der Höhe der Einkünfte keine oder nur eine geringe steuerliche Auswirkung ergäbe.  

Die Beiträge dürfen allerdings nur einmal steuerlich geltend gemacht werden. Entweder dürfen die 
Eltern den Sonderausgabenabzug geltend machen oder das Kind im Rahmen seiner eigenen 
Steuererklärung. 



 

Entlastungsbetrag für Alleinerziehende 
 

Nach § 24b EStG dürfen Alleinerziehende ab dem Jahr 2015 jährlich einen sogenannten 
Entlastungsbetrag für Alleinerziehende in Höhe von EUR 1.908,00 sowie EUR 240,00 für jedes 
weitere Kind steuerlich geltend machen. 

Voraussetzungen dafür sind: 

 Mindestens ein Kind, das mit im Haushalt lebt und gemeldet ist 
 Für das Kind erhält die Alleinerziehende Kindergeld/Kinderfreibeträge 
 Kein Splittingverfahren erfüllt oder verwitwet 
 Keine Hausgemeinschaft mit einer anderen volljährigen Person bildet, es sei denn, für diese 

Person steht dem Alleinerziehenden ein Kinderfreibetrag oder Kindergeld zu 
 

Es dürfen somit keine weiteren erwachsenen Personen zu dem Haushalt der Alleinerziehenden 
gehören. Erwachsene Kinder, für welche die Alleinerziehende Kindergeld erhält sind eine Ausnahme 
von dieser Regel. Eine Ausnahme bilden somit die volljährigen Kinder im Haushalt, die sich in 
Berufsausbildung befinden oder auf einen Ausbildungsplatz warten oder einen Freiwilligendienst 
leisten. Eine weitere Ausnahme bilden pflegebedürftige erwachsene Personen (Pflegestufe I, II, III). 
Diese dürfen im Haushalt der Alleinstehenden leben. 

Dieser Freibetrag verringert sich um ein Zwölftel für jeden vollen Kalendermonat, in dem diese 
Voraussetzungen nicht vorliegen. 

Die Haushaltszugehörigkeit ist anzunehmen, wenn das Kind in der Wohnung des Alleinstehenden 
gemeldet ist. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs begründet die Meldung im Haushalt des 
Alleinstehenden eine unwiderlegbare Vermutung für die Haushaltszugehörigkeit des Kindes. Das 
heißt, dass diese Meldung auch dann maßgebend ist, wenn das Kind gar nicht in dieser, sondern in 
einer anderen Wohnung (z. B. während der Ausbildung/Studium) lebt. Eine Meldung mit 
Nebenwohnsitz genügt. Auf den tatsächlichen Aufenthaltsort des Kindes kommt es nur dann an, wenn 
das Kind bei mehreren Personen gemeldet ist.  

Heiratet ein Alleinerziehender, entfällt für das gesamte Kalenderjahr der Entlastungsbetrag. Es findet 
keine Verteilung auf Monate statt, denn der Gesetzeswortlaut erfordert, dass im Jahr die 
Voraussetzungen für den Splittingtarif nicht gegeben sein dürfen. Es spielt keine Rolle, ob Eltern eine 
getrennte Veranlagung oder Zusammenveranlagung in der Steuererklärung wählen. 

Bei verwitweten Steuerpflichtigen, die alleinstehend sind, wird der Freibetrag trotz Splittingtabelle 
gewährt. Im Jahr des Todes des Ehegatten wird der Freibetrag zeitanteilig (gezwölftelt), d.h. erstmals 
für den Monat des Todes gewährt. Im Folgejahr wird der Entlastungsbetrag trotz Splittingtabelle 
(Witwensplitting oder Gnadensplitting) gewährt. 

Dieser Freibetrag ist in der Lohnsteuertabelle der Steuerklasse II eingearbeitet. 

Der steuerpflichtige Alleinerziehende muss in der Anlage Kind der Steuererklärung entsprechende 
Angaben machen. Dazu gehört auch, auf der ersten Seite, die Steueridentifikationsnummer des 
Kindes. Kinder erhalten bereits mit der Geburt eine eigene Identifikationsnummer. 

 

 

 

 



 

Rückwirkende Zahlung von Kindergeld nur noch für bis zu sechs Monate 
 
Durch das Steuerumgehungsbekämpfungsgesetz wird mit Wirkung ab 2018 (Anträge auf Kindergeld, 
die nach dem 31.12.2017 bei der Familienkasse gestellt werden) das Kindergeld rückwirkend nur 
noch maximal für einen Zeitraum von bis zu sechs Monaten und nicht mehr für bis zu vier Jahre 
gezahlt. 

 

 

Offene Fragen? Wir helfen gern:  

Steuer- und Wirtschaftsberatung Ines Scholz 
Tel. 0375 27063-0 
info@ines-scholz.de 

 


